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Text 

Artikel 49. 

Dem Schiedsgerichte steht es zu, zur Leitung der Streitsache Anordnungen über das Verfahren zu erlassen, 
die Formen, die Reihenfolge und die Fristen zu bestimmen, in denen jede Partei ihre Anträge zu stellen hat, und 
zu allen Förmlichkeiten zu schreiten, welche die Beweisaufnahme mit sich bringt. 


